
 

 

 

Informationen des Gemeinderats vom 9. Februar 2026 
 
 
Protokoll Gemeindeversammlung 
Der Gemeinderat hat das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. Dezember 2025 
genehmigt. Das Protokoll lag während 30 Tagen öffentlich zur Einsichtnahme auf. Gegen 
das Protokoll sind keine Einsprachen eingereicht worden.  
 
Personalreglement 
Der Regierungsrat des Kantons Bern hat die kantonale Personalverordnung teilrevidiert und 
das Gehaltsklassensystem angepasst. Die Gemeinde Moosseedorf übernimmt die 
kantonalen Regelungen zum Gehaltsklassensystem in ihrem Personalreglement in Art. 5 
Abs. 2. Damit in Zukunft weiterhin das Gehaltsklassensystem des Kantons für die 
Angestellten der Gemeinde Moosseedorf verwendet werden kann, ist eine Anpassung des 
Personalreglements notwendig. 
Gemäss Art. 52 Abs. 3 Gemeindegesetz beschliesst der Gemeinderat die Änderungen in 
einem Reglement selbst, wenn das Reglement an übergeordnetes Recht angepasst werden 
muss und der Gemeinde dabei kein Regelungsspielraum offensteht. Gestützt auf diesen 
Artikel des Gemeindegesetzes hat der Gemeinderat Art. 5 Abs. 2 Personalreglement 
angepasst und per 1. Juli 2026 in Kraft gesetzt. 
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